
GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel
Stabsabteilung HSE
Der Strahlenschutzbevollmächtigte

Wischhofstraße 1-3
24148 Kiel

Befristete Bestellung zur/ zum Strahlenschutzbeauftragten
an Bord von Forschungsschiffen

nach § 31 (2) Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)

nach § 13 (2) Röntgenverordnung (RöV)

1. Angaben zum Strahlenschutzverantwortlichen

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefonnummer 

2. Bestellung

Hiermit bestelle ich Frau/Herrn 

Vor- und Nachname 

Geburtsdatum Geburtsort 

Staatsangehörigkeit  

zur/ zum Strahlenschutzbeauftragten gemäß § 31 StrlSchV.

3. Die Bestellung erfolgt für den Zeitraum der Fahrt

-1-

Fahrt-Nr.: 

Fahrtleiter:    

Fahrtroute: 

Bemerkungen:

Name (Firma, Institut, …) 

Frank Spiekermann, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 

Wischhofstraße 1-3, 24148 Kiel

0431 - 600 - 2800

vom: bis:

Hinweis: Bitte fügen Sie die unterschriebene Fahrtanzeige als Anlage bei.



5. Nachweis der Fachkunde im Strahlenschutz

Fachkundebescheinigung nach StrlSchV  RöV   ist als Anlage beigefügt.

Ein Antrag auf Erteilung einer Fachkundebescheinigung durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde Schleswig-Holstein liegt bei. 

6. Sonstige Anlagen

____________________ 
Ort, Datum  

__________________________________________________
Unterschrift des Strahlenschutzantwortlichen, 
i.V. Strahlenschutzbevollmächtigten

__________________________________________________
Unterschrift des Strahlenschutzbeauftragten
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4. Innerbetrieblicher Entscheidungsbereich, Aufgaben und Befugnisse

Bei abweichender Regelung 

(Ggf. Räume, Geräte, Aufgabenbereiche benennen, für welche die Bestellung  gelten soll. Bei 
der Bestellung mehrerer Strahlenschutzbeauftragten Angaben zur Vertretungsregelung)

Vertretungsregelung (nur bei Bestellung mehrerer Strahlenschutzbeauftragter) 

Vertretung: 

Anzeige über den Umgang mit radioaktiven Stoffen an Bord (Fahrtanzeige)

Polizeiliches Führungszeugnis

Alle in § 33 Absatz 2 und 3 StrlSchV aufgeführten Pflichten in Zusammenhang mit der 
o.g. Fahrt, inklusive der Pflicht dafür Sorge zu tragen, dass die Bestimmungen des 
Bescheides über die Genehmigung und die von der zuständigen Behörde erlassenen 
Anordnungen und Auflagen eingehalten werden. Die Strahlenschutzanweisung des 
GEOMAR ist zu beachten. Der/ die Strahlenschutzbeauftragte verfügt über uneinge-
schränkte Weisungsbefugnis gegenüber allen Personen an Bord im Hinblick auf die 
Belange des Strahlenschutzes. Die oberste Anordnungsbefugnis des Kapitäns gemäß 
§ 36 SeeArbG wird hiervon nicht berührt.
(Strahlenschutzanweisung und Genehmigungen stehen auf der GEOMAR-Internetseite zur Verfügung). 
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